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Erwägungen

E. 1
Zur Beschwerde in Zivilsachen ist nur berechtigt, wer durch den angefochtenen Entscheid
besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder
Abänderung hat ( Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG ). Fällt das aktuelle oder praktische Interesse
des Beschwerdeführers nach Einreichung der Beschwerde beim Bundesgericht weg, ist das
Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben ( BGE 136 III 497 E. 2.1 mit Hinweis).

Mit dem Scheidungsurteil vom 30. August 2021 hat das Bezirksgericht über die
Nebenfolgen der Scheidung entschieden. Wäre es nach den Vorstellungen der
Beschwerdeführerin gegangen, hätte der Inhalt des Teilurteils vom 18. Mai 2020
Gegenstand des Scheidungsurteils vom 30. August 2021 sein müssen. Dieses liegt nun vor.
Inhaltlich beanstandet die Beschwerdeführerin die Teilung der Vorsorgeguthaben nicht.
Damit ist der Streit gegenstandslos geworden und das Verfahren ist in Anwendung von Art.
71 BGG i.V.m. Art. 72 BZP (SR 273) durch den Instruktionsrichter als Einzelrichter
abzuschreiben ( Art. 32 Abs. 2 BGG ).

E. 2.1
Über die Prozesskosten eines als gegenstandslos erklärten Rechtsstreits (E. 1 oben)
entscheidet das Bundesgericht mit summarischer Begründung aufgrund der Sachlage vor
Eintritt des Erledigungsgrundes ( Art. 71 BGG i.V.m. Art. 72 BZP ; Urteil 5A_535/2020
vom 27. Januar 2021 E. 2.2 mit Hinweis). In erster Linie ist somit auf den mutmasslichen
Ausgang des Prozesses abzustellen. Dabei geht es nicht darum, die Prozessaussichten im
Einzelnen zu prüfen und dadurch weitere Umtriebe zu verursachen (Urteil 5A_767/2020
vom 25. Juni 2021 E. 6.2.1 mit Hinweis). Vielmehr soll es bei einer knappen,
summarischen Beurteilung der Aktenlage sein Bewenden haben. Auf dem Weg über den
Kostenentscheid soll nicht ein materielles Urteil gefällt werden (vgl. BGE 142 V 551 E. 8.2

in fine mit Hinweisen). Diesbezüglich ergibt sich was folgt:

E. 2.2
Wie die Beschwerdeführerin selbst ausführt, ist der im Gesetz enthaltene Grundsatz der
Einheit des Scheidungsverfahrens nicht absolut. Gewisse Ausnahmen sind bereits im
Gesetz vorgesehen (Art. 281 Abs. 3 sowie Art. 283 Abs. 2 und 3 ZPO ). Sodann hat das
Bundesgericht unter gegebenen Umständen auf einen Anspruch auf ein Teilurteil im
Scheidungspunkt erkannt ( BGE 144 III 298 E. 5-8). Die Beschwerdeführerin verneint aber
kategorisch die Möglichkeit weiterer Ausnahmen.

E. 2.3
Der vorliegende Fall lässt sich weder in die bisherige Rechtsprechung noch in das Gesetz
einordnen. Hingegen zeichnet er sich durch die Besonderheit aus, dass das



Scheidungsverfahren seit 12. Oktober 2011 hängig und dieser Stichtag gemäss Art. 122
ZGB in seiner seit 1. Januar 2017 geltenden Fassung (Änderung vom 19. Juni 2015; AS
2016 2317), der übergangsrechtlich auch für das streitgegenständliche Scheidungsverfahren
massgeblich ist ( Art. 7d Abs. 2 SchlT ZGB ; Urteile 5A_819/2017 vom 20. März 2018 E.
10.2.2, in: FamPra.ch 2018 S. 832 f.; 5A_710/2017 vom 30. April 2018 E. 5.2; je mit
Hinweis), für die Ermittlung der aus der beruflichen Vorsorge erworbenen Ansprüche
massgebend ist; nicht Rentenansprüche, sondern Austrittsleistungen zu teilen waren ( Art.
123 ZGB ); die Ehe der Parteien mit Teilurteil des Obergerichts vom 31. Januar 2019
rechtskräftig geschieden wurde; der Beschwerdegegner am xx.xx.2019 das 65. Altersjahr
zurückgelegt und damit Anspruch auf Altersleistungen erworben hatte ( Art. 13 Abs. 1
BVG [SR 831.40]); diese zufolge der Verfügung vom 18. Juli 2019 wohl als Rente ( Art. 37
Abs. 1 BVG und Art. 22a Abs. 4 FZG [SR 831.42] i.V.m. Art. 19g Abs. 1 FZV [SR
831.425]), mangels Zustimmung der Beschwerdeführerin nicht aber als Kapitalleistung
ausbezahlt werden konnten (vgl. vorne Sachverhalt lit. A.b.a); der Beschwerdegegner
seinen unbestritten gebliebenen Aussagen zufolge auf die Auszahlung seiner Guthaben
angewiesen war, um seinen finanziellen Pflichten nachkommen zu können; nach den
unbestritten gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz das Ende des Scheidungsverfahrens
im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Teilurteils nicht absehbar war; die güterrechtliche
Auseinandersetzung unangefochten keinen Einfluss auf die Höhe des Vorsorgeausgleichs
hatte (zum Vorrang der güterrechtlichen Auseinandersetzung gegenüber dem
Vorsorgeausgleich: BGE 130 III 537 E. 4 mit Hinweis); letzterer von keiner Partei
beanstandet wurde und sich daher entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin in der
Tat die Frage stellt, welches Interesse sie an der strikten Durchsetzung des Grundsatzes der
Einheit des Scheidungsverfahrens haben könnte ( Art. 2 Abs. 2 ZGB , wonach der offenbare
Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz findet, worunter namentlich die
Rechtsausübung trotz Fehlens eines schutzwürdigen Interesses fällt; BGE 143 III 279 E.
3.1). In der hiervor geschilderten besonderen Konstellation scheint in summarischer
Beurteilung der Erlass eines Teilurteils über den Vorsorgeausgleich nicht
bundesrechtswidrig zu sein.

E. 3
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen hätte die Beschwerde mutmasslich
abgewiesen werden müssen. Dieses (mutmassliche) Ergebnis gilt als vollumfängliches
Unterliegen. Damit wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
Angesichts des Ausgangs des Verfahrens wird gegenüber dem Kostenvorschuss eine
reduzierte Gerichtsgebühr erhoben. Sodann hat die Beschwerdeführerin den
Beschwerdegegner, der sich auf Einladung des Bundesgerichts zur Hauptsache und zu den
Folgen der Gegenstandslosigkeit hat vernehmen lassen, mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen (
Art. 68 Abs. 2 BGG ).
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